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1

Rechtsgrundlagen und Zuwendungsziele

1.1

Das Land gewahrt Zuwendungen flur Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft ein-
schlieBlich des Tourismusgewerbes sowie fur nicht-investive MaBnahmen nach MaBgabe dieser
Richtlinie, der §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) und der hierzu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften.

1.2

Soweit diese Richtlinie keine abweichenden Festlegungen enthalt, gelten die Regelungen des
Rahmenplans der Bund/ Lander-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" (GA) (Rahmenplan in der jeweils gliltigen Fassung; derzeit 36. Rahmenplan, ver-
offentlicht im Bundesanzeiger Nr. 201 vom 25. Oktober 2006, Seite 6775). MaBgeblich fur die
Beurteilung der Forderfahigkeit eines Vorhabens ist die Sachlage zum Zeitpunkt der Entschei-
dung Uber die Bewilligung und die Rechtslage in Bezug auf Férdervoraussetzungen, Art und In-
tensitit der Férderung zum Zeitpunkt der Antragstellung. Anderungen des GA-Rahmenplans
Uber Voraussetzungen, Art und Intensitat der Férderung durch Verabschiedung eines neuen
Rahmenplans gelten firr alle Antrdge, die nach dem Zeitpunkt der Verdffentlichung der Anderun-
gen im Bundesanzeiger gestellt werden, es sei denn, die Neuregelung enthalt eine insoweit ab-
weichende Bestimmung Uber das in Kraft treten.

Soweit EU-Recht betroffen ist, ist fur die Beurteilung der Forderfahigkeit eines Vorhabens abwei-
chend von der vorgenannten Regelung die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber die
Bewilligung der Férderung maBgeblich.

1.3
Mit den Zuwendungen sollen Investitionsanreize zur Schaffung und Sicherung von Dauerarbeits-
und Ausbildungsplatzen in den strukturschwachen Regionen des Landes gegeben werden, die
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mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen/Arbeithehmern besetzt werden. Die Inves-
titionsvorhaben sollen zur Verbesserung der Einkommenssituation und zur Stéarkung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur beitragen.

1.4

Zuwendungen fur nicht-investive MaBnahmen sollen zur Starkung der Wettbewerbs- und An-
passungsfahigkeit sowie der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen beitragen
(siehe KMU-Definition in Ziffer 3).

1.5
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Férderung. Die Entscheidung wird im pflichtgemaBen Er-
messen und im Rahmen verfligbarer Haushaltsmittel getroffen.

2
Gegenstand der Férderung

2.1
Investitionsvorhaben

Gefordert werden Investitionsvorhaben, durch die Dauerarbeitsplatze neu geschaffen oder gesi-
chert werden.

211
Als arbeitsplatzschaffende MaBnahmen kénnen geférdert werden

2.1.11
Errichtung einer neuen Betriebsstatte (ausgenommen sind reine Betriebsverlagerungen, siehe
Ziffer 6.7),

2.11.2
Erweiterung einer bestehenden Betriebsstatte, wenn die Zahl der bei Investitionsbeginn in der zu
fordernden Betriebsstatte bestehenden Dauerarbeitsplatze um mindestens 15 % erhoht wird,

2.1.1.3
erstmaliger Erwerb bzw. erstmalige Errichtung eigener Raumlichkeiten (Betriebsstatte) in der
Griindungsphase (innerhalb von 60 Monaten seit Beginn der Griindungsinvestitionen),

21.1.4
Ubernahme einer von Stilllegung bedrohten oder stillgelegten Betriebsstatte unter Marktbedin-
gungen durch einen unabhangigen Investor.

In den Fallen der Ziffer 2.1.1.2 wird ein geschaffener Ausbildungsplatz wie zwei Dauerarbeitsplat-
ze berlcksichtigt. In den Fallen der Ziffern 2.1.1.3 und 2.1.1.4 z&hlen die vorhandenen, gesicher-
ten oder ibernommenen Dauerarbeitsplatze als neu geschaffene Arbeitsplatze.

2.1.2
Als arbeitsplatzsichernde MaBnahmen kdnnen geférdert werden

- Erweiterung einer Betriebsstatte, die nicht zu einem 15 %igen Arbeitsplatzzuwachs fihrt,
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- Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstatte in neue, zusatzliche Produkte, wenn
damit kein 15%iger Arbeitsplatzzuwachs erreicht wird,

- grundlegende Anderung des Gesamtproduktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstitte,
wenn mit der MaBnahme nicht mehr als 25% der bestehenden Arbeitsplatze abgebaut werden

und wenn der Investitionsbetrag, bezogen auf ein Jahr, die in den letzten drei Jahren durch-
schnittlich verdienten Abschreibungen - ohne Berilicksichtigung von Sonderabschreibungen -
um mindestens 50 % Ubersteigt.

2.2
Nicht-investive MaBnahmen

Gefordert werden kénnen MaBnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen zur Beratung, Schu-
lung und Humankapitalbildung sowie zur Markteinfihrung innovativer Produkte.

2.2.1
Beratung

Grundsatzlich kdnnen Ausgaben fur umfassende betriebswirtschaftliche, organisatorische und
technische Beratungen, die von externen und qualifizierten, sachverstandigen Beratern/Berate-
rinnen flr betriebliche MaBnahmen erbracht werden, geférdert werden, wenn sie fiir das Unter-
nehmen und seine weitere Entwicklung von besonderem Gewicht sind und sich von den MaB-
nahmen der laufenden normalen Geschaftstatigkeit deutlich abheben.

Diese Voraussetzungen sind insbesondere gegeben

- bei der Ubernahme bzw. bei der Fortfiihrung einer von Stilllegung bedrohten oder stillgelegten
Betriebsstatte,

- im Rahmen des sog. Outsourcing,

- bei Konsolidierungsvorhaben im Zusammenhang mit der Gewahrung von Landesbiirgschaften
und Burgschaften der Burgschaftsbank NRW sowie im Zusammenhang mit stillen Beteiligungen,
fur die das Land eine Garantie Ubernimmt.

Die Einzelheiten werden in einem Durchflihrungserlass des Ministeriums fiir Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie geregelt.

2.2.2
Schulungsleistungen

Schulungsleistungen, die von Externen fur Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer erbracht wer-
den, kdnnen grundsatzlich geférdert werden, soweit diese auf die betrieblichen Bedurfnisse des
antragstellenden Unternehmens ausgerichtet sind und die Arbeithehmer/Arbeitnehmerinnen auf
Anforderungen vorbereiten, die zur Starkung der Wettbewerbsfahigkeit des Unternehmens und

flir seine weitere Entwicklung von Gewicht sind.
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Bei folgenden nach dem RWP NRW forderfahigen Vorhaben kdnnen im Rahmen der erganzen-
den Foérderung Zuwendungen fur notwendige Schulungsleistungen gewahrt werden:

- bei der Ubernahme einer von Stilllegung bedrohten oder stillgelegten Betriebsstétte,

- bei Diversifizierung oder grundlegender Anderung der Produktion oder des Gesamtprodukti-
onsverfahrens.

Frauen sind entsprechend ihrem Anteil an der betroffenen Beschaftigtengruppe bei den Schu-
lungen zu bericksichtigen.

2.2.3
Humankapitalbildung

Zur qualitativen Verbesserung der Personalstruktur von kleinen und mittleren Unternehmen kdn-
nen besondere Zuwendungen zur Ersteinstellung und Beschaftigung von Absolventinnenen bzw.
Absolventen einer Fachhochschule oder einer wissenschaftlichen Hochschule gewahrt werden,
soweit die Arbeitsplatze im Rahmen eines nach dem RWP forderfahigen Investitionsvorhabens
geschaffen werden.

Die Arbeitsplatze missen fiir einen Zeitraum von 5 Jahren nach Abschluss des Investitionsvor-
habens tatsachlich mit Absolventinnen bzw. Absolventen einer Fachhochschule oder einer wis-
senschaftlichen Hochschule besetzt sein oder zumindest flr diesen Personenkreis auf dem Ar-
beitsmarkt dauerhaft angeboten werden.

2.2.4
Markteinflihrung von innovativen Produkten

Wenn es fir die weitere Entwicklung des Unternehmens von grundsatzlicher Bedeutung ist, kén-
nen die notwendigen Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Markteinfihrung
eines neuen innovativen Produktes stehen, geférdert werden.

Fremdleistungen werden auf 50% der Ausgaben beschrankt. Voraussetzung fiir die Forderung
ist, dass das neue Produkt maBgeblich durch eigene Forschungs- und Entwicklungsleistungen
bis zur Markteinfihrung entwickelt wurde. AuBerdem kénnen nur Vorhaben gefordert werden,
die

- einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen erwarten lassen,

- von einem hohen Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet sind,

- das fur ein Unternehmen tragbare technische und wirtschaftliche Risiko Uberschreiten

und

- begriindete Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg in Nordrhein-Westfalen erwarten lassen.

3
Zuwendungsempfanger
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3.1

Zuwendungen werden gewerblichen Unternehmen im Sinne des § 15 Einkommensteuergesetz
(in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBI. I, S.4210 (2003 |, S. 179,
2006 1.5.1095) in der jeweils geltenden Fassung) gewahrt, die eine betriebliche Investition vor-
nehmen, wenn die zu fordernde Betriebsstatte im Land Nordrhein-Westfalen liegt.

Im Rahmen einer steuerlich anerkannten Betriebsaufspaltung, einer Mitunternehmerschaft im
Sinne des § 15 Einkommensteuergesetzes (a.a.0.) oder einer Organschaft verbundener Unter-
nehmen ist derjenige antragsberechtigt, der die Wirtschaftsglter in der Betriebsstatte im Forder-
gebiet nutzt.

3.2
Von der Férderung sind folgende Wirtschaftsbereiche ausgeschlossen:

- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, soweit nicht Verarbeitung oder Vermarktung,
- Bergbau, Abbau von Sand, Kies, Ton, Steinen und vergleichbare Zweige der Urproduktion,

- Energie- und Wasserversorgung, auBer Kraftwerken und Wasserversorgungsanlagen, die
Uberwiegend dem betrieblichen Eigenbedarf dienen,

- Baugewerbe mit Ausnahme der in der Positivliste (Anhang 8 des GA-Rahmenplans) aufgefiihr-
ten Bereiche und kleiner Unternehmen im Sinne von Ziffer 3.4.1, die aus NRW-EU-Mitteln bzw.
aus Mitteln der Landesaufgabe gefordert werden kénnen,

- Einzelhandel, soweit nicht Versandhandel,

- Transport- und Lagergewerbe, Krankenhauser, Kliniken, Sanatorien, Altenheime oder ahnliche
Einrichtungen,

- Kunstfaserindustrie.

3.3
Far folgende Bereiche ist die Férderung aufgrund beihilferechtlicher Sektorenregelungen der Eu-
ropaischen Kommission eingeschrankt

- Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und von Fischereipro-
dukten,

- Stahl- und Eisenindustrie,
- Schiffsbau, Schiffsumbau und Schiffsreparatur.

3.4
Bei der Forderhdhe ist zwischen kleinen, mittleren und groBen Unternehmen zu

unterscheiden.

3.4.1
Kleine Unternehmen[1]sind solche,
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- die weniger als 50 Arbeithehmer/Arbeithehmerinnen beschaftigen
und
- deren Jahresumsatz oder Bilanzsumme 10 Mio. EUR nicht Ubersteigt.

3.4.2
Mittlere Unternehmen’sind solche,

- die weniger als 250 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen beschaftigen
und

- entweder einen Jahresumsatz von hochstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Bilanzsumme
sich auf hochstens 43 Mio. EUR belauft.

3.4.3

Zur Ermittlung der Schwellenwerte fir eigenstandige Unternehmen, Partnerunternehmen bzw.
verbundene Unternehmen gelten die in der KMU-Empfehlung der EU-Kommission festgelegten
Berechnungsmethoden.

Nicht antragsberechtigt sind solche Unternehmen, die die Voraussetzungen fur die Eigenschaft
als kleine oder mittlere Unternehmen zwar formal erflillen, jedoch tatsachlich durch ein gréBeres
oder mehrere gréoBere Unternehmen kontrolliert werden. Das gleiche gilt fir Unternehmen in
rechtlichen Gebilden, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden, deren wirtschaftliche Bedeutung
Uber die eines kleinen und mittleren Unternehmens hinausgeht (s.a. KMU-Definition (Empfehlung
der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (ABI. der EU L 124/36 vom 20.05.2003)).

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Grundsatzlich gilt Teil Il des GA-Rahmenplans "Regelungen Uber Voraussetzungen, Art und In-
tensitat der Forderung" in der jeweils geltenden Fassung.

4.2
Bei Investitionsvorhaben dirfen die dem Antrag zugrunde liegenden forderfahigen Ausgaben
25.000 EUR nicht unterschreiten.

4.3

Zuwendungsantrage muissen vor Beginn des Vorhabens bei der NRW.BANK auf formgebunde-

nem Vordruck gestellt werden (siehe Ziffer 7.1). Bei Investitionsvorhaben muss die bewilligende
Stelle der Antragstellerin/dem Antragsteller vor Beginn des Investitionsvorhabens schriftlich be-
statigen, dass die Fordervoraussetzungen vorbehaltlich einer detaillierten Prifung dem Grunde

nach erfullt werden.

Als Beginn des Investitionsvorhabens ist der Abschluss eines der Ausflihrung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei BaumaBnahmen gelten Planung und Boden-
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untersuchung nicht als Beginn des Vorhabens. Der Grunderwerb ist nicht als Beginn des Vorha-
bens anzusehen, es sei denn, die Ausgaben des Grunderwerbs sollen in die Férderung einbezo-
gen werden.

Ausgaben fiir Planung und Bodenuntersuchungen, die vor Antragstellung entstanden sind, sind
forderfahig, soweit sie im unmittelbaren Zusammenhang mit einer férderfahigen MaBnahme
nach diesen Richtlinien stehen.

4.4
Die Beachtung des Bau- und Bauordnungsrechts sowie des Immissionsschutzes (BImSchG) ist
Voraussetzung fur die Erteilung einer Zuwendung.

4.5

Abweichend von Ziffer 2 des GA-Rahmenplans kdnnen antragsberechtigte Unternehmen geman
Ziffer 3.4.1und 3.4.2, die keinen Primareffekt haben, aus Mitteln des NRW-EU -Ziel 2 Pro-
gramms bzw. aus Mitteln der Landesaufgabe geférdert werden, wenn in der zu fordernden Be-
triebsstatte Uberwiegend Guter hergestellt oder Leistungen erbracht werden, die auBerhalb eines
Radius von 20 km um den Investitionsstandort (Standort der Betriebsstatte) abgesetzt werden
(sog. "kleiner" Primareffekt).

4.6

Hat die Antragstellerin/der Antragsteller bereits friiher 6ffentliche Finanzierungshilfen erhalten,
ist die bestimmungsgemaBe Verwendung dieser Férdermittel Voraussetzung flir die beantragte
Forderung.

5
Art, Bemessungsgrundlage und Hohe der Zuwendung

5.1
Art der Zuwendung

Die Férderung erfolgt als Projektférderung im Wege der Anteilfinanzierung. Gewahrt werden
nicht rlickzahlbare Zuwendungen unter den im Bewilligungsbescheid geregelten Auflagen und
Bedingungen.

Fir arbeitsplatzschaffende MaBnahmen kénnen die Investitionshilfen in Form von sachkapitalbe-
zogenen oder lohnkostenbezogenen Zuwendungen gewahrt werden.

5.2
Bemessungsgrundlage der Zuwendung

5.21

Die Bemessungsgrundlage fir Regionalbeihilfen besteht aus den nach den Regionalleitlinien
(Leitlinien fiir staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (ABI. EG Nr. 54/13 vom 04. Marz
2006)) beihilfefahigen Ausgaben fur die Anschaffung bzw. Herstellung der zum Investitionsvor-
haben zahlenden Wirtschaftsgliter des Sachanlagevermoégens (u. a. Gebaude, Anlagen, Maschi-
nen) und die Anschaffung von immateriellen Wirtschaftsgtitern, soweit diese aktiviert werden,
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oder den Lohnausgaben fur die durch das Investitionsvorhaben direkt geschaffenen Arbeitsplat-
ze.

5.2.2

Immaterielle Wirtschaftsgiter sind Patente, Betriebslizenzen oder patentierte technische Kennt-
nisse sowie nicht patentierte technische Kenntnisse. Gefordert werden kénnen die Ausgaben fir
die Anschaffung immaterieller Wirtschaftsguter nur, wenn

- der Investor diese nicht von verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell
verflochtenen Unternehmen zu Marktbedingungen erworben hat,

und

- die Wirtschaftsgliter ausschlieBlich in der geforderten Betriebsstatte genutzt werden und fir
einen Zeitraum von mindestens funf Jahre im Betrieb des Ersterwerbers verbleiben.

Anschaffungskosten fur immaterielle Wirtschaftsglter durch Unternehmen, die die Kriterien der
Ziffern 3.4.1und 3.4.2 nicht erflillen, kdnnen nur bis zur Hoéhe von 50% der gesamten férderfahi-
gen Investitionsausgaben geférdert werden.

5.2.3

Gebrauchte Wirtschaftsgiiter sind nur férderfahig, wenn es sich um die Ubernahme einer stillge-
legten oder von Stilllegung bedrohten Betriebsstatte handelt oder das Ubernehmende Unterneh-
men ein kleines oder mittleres Unternehmen in der Griindungsphase (innerhalb von 60 Monaten
seit Beginn der Griindungsinvestitionen) ist. Voraussetzungen sind ferner, dass die gebrauchten
Wirtschaftsguter von der Antragstellerin/ vom Antragsteller nicht von einem verbundenen oder
sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell verflochtenen Unternehmen angeschafft werden
und nicht bereits friher geférdert worden sind.

5.2.4

Neue Wirtschaftsguter, die von verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell
verflochtenen Unternehmen angeschafft werden, sind nur bis zur Héhe des Wertes forderfahig,
den diese seinerzeit fur die Herstellung bzw. Anschaffung aufgewendet haben.

5.2.5

Im Falle der Ubernahme einer von Stilllegung bedrohten Betriebsstatte sind die Ausgaben fiir die
Anschaffung der Wirtschaftsgtiter des Sachanlagevermdgens, jedoch héchstens deren Buch-
werte in der Bilanz des VerauBerers forderfahig. Ausgaben fur die Anschaffung von Wirtschafts-
gutern, die bereits gefordert wurden, sind hiervon abzuziehen.

In begriindeten Ausnahmefallen kénnen der Foérderung auch die Buchwerte aus der Eréffnungs-
bilanz des Erwerbers zugrunde gelegt werden, sofern sie max. den Marktwert widerspiegeln. In
diesen Fallen erfolgt die Forderung aus Mitteln des NRW-EU-Ziel 2-Programmes.

5.2.6
Ausgaben fiir den Grundstlicksankauf konnen zu Marktpreisen in die Forderung einbezogen
werden, soweit

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/18



- sie 10 % der férderfahigen Investitionsausgaben nicht Ubersteigen,

- es sich um ein flr das beantragte Investitionsvorhaben notwendiges Grundstiick handelt, das
nach Antragstellung erworben wurde (siehe Ziffer 4.3),

und

- der Investor dieses nicht von einem verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder per-
sonell verflochtenen Unternehmen angeschafft hat.

5.2.7

Gemietete oder geleaste Wirtschaftsglter sind forderfahig, wenn sie beim Leasingnehmer akti-
viert werden. Sofern die Wirtschaftsguter beim Leasinggeber (Investor) aktiviert werden, sind sie
forderfahig, wenn die im Anhang 9 des GA-Rahmenplans dargestellten Bedingungen eingehalten
werden. Der Mietkauf- bzw. Leasingvertrag muss vorsehen, dass die geférderten Wirtschaftsgi-
ter zum Laufzeitende erworben werden. Miet- bzw. Leasingvertrage Uber Grundstlicke und Ge-
baude muissen eine Mindestvertragslaufzeit von finf Jahren nach Abschluss des Investitionsvor-
habens haben.

5.2.8

Gemietete oder gepachtete Wirtschaftsgiter, die beim Investor aktiviert werden, sind forderfa-
hig, wenn zwischen Investor und Nutzer eine Betriebsaufspaltung oder Mitunternehmerschaft im
Sinne des § 15 Einkommensteuergesetz vorliegt oder die im Anhang 10 des GA-Rahmenplans
dargestellten Bedingungen (Nutzungsvereinbarung) eingehalten werden.

5.2.9

Mehrausgaben kdnnen grundsatzlich bis zur Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides der
NRW.BANK berlcksichtigt werden. Entsprechendes gilt auch fir alle Faktoren, die zu einer Erho-
hung der Bemessungsgrundlage fur die Zuschussberechnung flihren, wie z.B. die Schaffung zu-
satzlicher Arbeits- bzw. Ausbildungsplatze. Die Erh6hung der beantragten Finanzierungshilfe
aufgrund von Mehrausgaben muss vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides schriftlich bei
der NRW.BANK beantragt und erlautert werden.

5.2.10

Gefordert werden kénnen auch die im Rahmen eines nach dem RWP férderfahigen Investitions-
vorhabens anfallenden investiven Ausgaben fir die Einrichtung von Kinderbetreuungsstatten in
der gefdrderten Betriebsstatte, soweit die angeschafften Wirtschaftsguter im Sachanlagevermo-
gen aktiviert werden.

5.21
Nicht in die Férderung einbezogen werden die Ausgaben fir

- Ersatzbeschaffungen,
- Wohnraume,

- die Anschaffung von Fahrzeugen, die im StraBenverkehr zugelassen sind und primar dem
Transport dienen, sowie Luftfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen,
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- Finanzierung,
- abzugsfahige Umsatzsteuer.

Eine Ersatzbeschaffung liegt nicht vor, wenn das neu angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgut wegen seiner technischen Uberlegenheit oder rationelleren Arbeitsweise fiir den Be-
trieb eine wesentlich andere Bedeutung hat als das ausgeschiedene Wirtschaftsgut.

5.2.12

Bei Zuwendungen, die sich auf die Lohnausgaben beziehen, gehdren zu den forderfahigen Aus-
gaben die Lohnkosten (Bruttolohn), die fiir die im Zuge des Investitionsvorhabens neu eingestell-
ten Personen wahrend eines Zeitraums von zwei Jahren anfallen. Berlicksichtigt werden kdnnen
lediglich die neu geschaffenen Arbeitsplatze, die zu einem Nettozuwachs an Beschaftigten im
Verhaltnis zur durchschnittlichen Beschaftigungszahl in den vergangenen zwolf Monaten fuhren.

Der Giberwiegende Teil der neu geschaffenen Arbeitsplatze muss eines der folgenden Kriterien
erfullen:

- Arbeitsplatze mit Uberdurchschnittlicher Qualifikationsanforderung,
- Arbeitsplatze mit besonders hoher Wertschépfung oder
- Arbeitsplatze in einem Bereich mit besonders hohem Innovationspotenzial.

5.2.13
Investitionsausgaben werden bis zu den folgenden Hochstbetragen berlicksichtigt:

bei arbeitsplatzschaffenden MaBnahmen 500.000 EUR
und

bei arbeitplatzsichernden MaBnahmen 250.000 EUR
je geférdertem Dauerarbeitsplatz.

Bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage wird jeder neu geschaffene Ausbildungsplatz
wie zwei Dauerarbeitsplatze berticksichtigt.

5.3
Hbéhe der Zuwendung

5.3.1
Die Férderhochstsatze fur Investitionszuwendungen betragen bezogen auf die forderfahigen
Ausgaben in den Regionalférdergebieten der GA, den sog. C-Fordergebieten (siehe Anlage 1)

5.3.1.1
flr arbeitsplatzschaffende MaBnahmen (Ziffer 2.1.1)

kleiner Unternehmeni. S. der Ziffer 3.4.1 35 %[2],
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mittlerer Unternehmen i. S. der Ziffer 3.4.2 25 %2,
groBer Unternehmen 15 %2.

Diese Forderhochstsatze kdnnen im Einzelfall nur bei Vorliegen besonderer Struktureffekte aus-
geschopft werden.

Ein besonderer Struktureffekt kann insbesondere angenommen werden bei
- Investitionen im Zusammenhang mit Existenzgriindungen,

- Investitionen, durch die liberwiegend Dauerarbeitsplatze fur Frauen und/oder Ausbildungsplat-
ze in nennenswertem Umfang geschaffen werden,

- Investitionen zur Markteinfihrung innovativer sowie produktionsintegrierter umwelt-entlasten-
der Verfahren, Produkte und Dienstleistungen.

5.3.1.2
fr arbeitsplatzsichernde MaBnahmen (Ziffer 2.1.2)

aller Unternehmen 15%32

5.3.2
Die Férderhochstsatze fir Investitionszuwendungen betragen auBerhalb der Regionalforderge-
biete der GA in den sog. D-Férdergebieten (siehe Anlage 1)

fur kleine Unternehmen i. S. der Ziffer 3.4.1 15,0%[3]
flr mittlere Unternehmen i. S. der Ziffer 3.4.2 7,5%3
flr groBe Unternehmen 7,5% aber hochstens 200.000 EUR

Gesamtforderbetrag innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten Beihilfe.[4]

Diese Forderhochstsatze gelten gleichermaBen fiir arbeitsplatzschaffende und arbeitsplatzsi-
chernde MaBnahmen. AuBerdem gelten sie im Falle der Ziffer 4.5 in beiden Férdergebieten.

5.3.3
Fir die lohnkostenbezogenen Zuwendungen (nur arbeitsplatzschaffende MaBnahmen) gelten
die in den Ziffern 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2 und 5.3.2 getroffenen Festlegungen entsprechend.

5.3.4
Zuwendungen flr nicht — investive MaBnahmen:

5.3.4.1
Beratungsleistungen:

bis zu 50%, hochstens 50.000 EUR, fur in der Regel héchstens 15, in begriindeten Ausnahmefal-
len bis zu 40 Tagewerke, wobei ein Tagewerk mindestens 8 Beratungsstunden umfassen muss.
Weitere Einzelheiten regelt der Durchfiihrungserlass.
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Ausnahmsweise kann Belegschaftsinitiativen beim Erwerb eines von Stilllegung bedrohten oder
stillgelegten Unternehmens im Rahmen der "De-minimis"-Regelung eine Zuwendung gewahrt
werden, die den Hochstsatz von 50 % Ubersteigt.

5.3.4.2
Schulung:

Grundsatzlich werden Zuwendungen von

- bis zu 40 v. H. in den Regionalfordergebieten der Gemeinschaftsaufgabe (sog. C-Fordergebie-
te) und

- bis zu 35 v. H. in den Ubrigen Fordergebieten (sog. D-Fordergebiete) zu den Schulungsgebliih-
ren bzw. —entgelten gewahrt.

Die Zuwendung betragt bis zu 50.000 EUR.

5.3.4.3
Humankapitalbildung:

Die Zuwendung, die in Form einer Zuwendung fur Personalausgaben gewahrt wird, auf zwei
Jahre beschrankt ist und bis zu 50 % des Bruttojahreslohnes im ersten Jahr und bis zu 25 % im
zweiten Jahr betragen darf, betragt grundsatzlich pro zusatzlich geschaffenen Arbeitsplatz, der
mit

- einer Frau besetzt wird, im ersten Jahr bis zu 15.000 EUR, im zweiten Jahr bis zu 10.000 EUR
und
- einem Mann besetzt wird, im ersten Jahr bis zu 7.500 EUR, im zweiten Jahr bis zu 5.000 EUR.

Die Summe der Zuwendung fur Personalausgaben und der Zuwendung fur das damit in Zusam-
menhang stehende Investitionsvorhaben darf die in den Ziffern 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2 und
5.3.3 genannten regionalen Forderhodchstsatze nicht Gbersteigen.

5.3.4.4
Markteinfihrung von innovativen Produkten:

Die Férderung betragt 75% der forderfahigen Ausgaben, maximal jedoch 100.000 EUR.
Die Héchstférdergrenze der ,De-minimis“-Regelung ist zu beachten?.

5.3.5

Der Beihilfehdchstbetrag/Subventionswert der fir ein Investitionsvorhaben aus 6ffentlichen For-
dermitteln gewahrten Férderungen darf die in den Ziffern 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2 und 5.3.3
festgelegten Forderhdchstsatze nicht Gberschreiten.

Hinweis:
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Des Weiteren gilt ein Kumulationsverbot flr Investitionszuschiisse nach Ziffer 5.3.1, 5.3.1.1,
5.3.1.2 mit "De-minimis"-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 69/2001.

6
Erganzende Zuwendungsbestimmungen/ -beschrankungen

6.1
Gefordert werden grundsatzlich nur Vorhaben, die innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntgabe
des Zuwendungsbescheides begonnen und innerhalb von 36 Monaten beendet werden.

6.2

Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein. Dies ist bei Antragstellung von der
Hausbank des Antragstellers zu bestatigen. Die Hausbank muss auBerdem vor der ersten Aus-
zahlung der Zuwendung zu der Frage Stellung nehmen, ob und inwieweit gegenuber den zum
Zeitpunkt der Antragstellung festgestellten wirtschaftlichen Verhaltnissen eine Verschlechterung
eingetreten bzw. bekannt geworden ist; hierbei ist auch darauf einzugehen, ob aktuell Anzeichen
oder Anhaltspunkte fir eine derartigen Verschlechterung erkennbar sind. Fir die Beratungsfor-
derung (siehe Ziffer 2.2.1) wird eine gesonderte Regelung im Durchfiihrungserlass getroffen.

6.3

Der Beitrag des Zuwendungsempfangers zur Finanzierung des Investitionsvorhabens muss min-
destens 25% der forderfahigen Ausgaben betragen. Dieser Mindestbeitrag darf kein Beihilfeele-
ment enthalten.

6.4

Die mit einer Investitionszuwendung gefdrderten Wirtschaftsguter missen mindestens funf Jah-
re nach Abschluss des Investitionsvorhabens in der geférderten Betriebsstatte verbleiben, es sei
denn, sie werden durch gleiche oder hoherwertige Wirtschaftsgiiter ersetzt. Das ersetzende
Wirtschaftsgut ist nicht erneut férderfahig. Die in Satz 1 genannten Wirtschaftsguter dirfen nicht
vermietet oder verpachtet werden; ausgenommen sind die in Ziffer 3.1 genannten Falle.

6.5

Die im Rahmen des gefdrderten Investitionsvorhaben neu geschaffenen oder gesicherten Ar-
beitsplatze missen fir einen Zeitraum von mindestens funf Jahren nach Abschluss des Investiti-
onsvorhabens tatsachlich besetzt oder zumindest auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft angeboten
werden.

6.6
Weitere Einzelheiten zu einzelnen Fordertatbestanden regelt das Ministerium fur Wirtschaft, Mit-
telstand und Energie in gesonderten Durchfihrungsbestimmungen.

6.7
Betriebsverlagerungen innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen werden nicht gefordert, es sei
denn, sie stehen im Zusammenhang mit

- dem erstmaligen Erwerb bzw. der erstmaligen Errichtung eigener Raumlichkeiten in der Griin-
dungsphase oder
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- einer arbeitsplatzschaffenden MaBnahme (Erhéhung der bestehenden Dauerarbeitsplatze um
mindestens 15%). In diesem Fall wird der Férderberechnung nur der Erweiterungseffekt, d. h. die
zusatzlichen neuen Dauerarbeitspldtze, zugrunde gelegt.

Erlése sowie Einnahmen, die durch die Aufgabe der bisherigen Betriebsstatte erzielt werden
bzw. erzielbar waren, werden von den forderfahigen Investitionsausgaben abgezogen.

7
Antrags- und Bewilligungsverfahren

7.1

Der Antragsteller/die Antragstellerin stellt schriftlich den Forderantrag auf dem vorgeschriebe-
nen Formvordruck (in vierfacher Ausfertigung) bei der NRW.BANK, Johanniterstr. 3 in 48145
Munster. Der Antrag ist bei der NRW.BANK erhaltlich bzw. kann im Internet (www.nrwbank.de/
de/existenzgruendungs-und-mittelstandsportal/service/formulare-vordrucke/investition-und-
wachstum/rwp.html) herunter geladen werden.

7.2

Der Antrag ist vor Investitionsbeginn einzureichen. Fir ein Vorhaben, das vor Antragstellung und
vor Erteilung der Bestatigung der grundsatzlichen Foérderfahigkeit durch die NRW.BANK begon-
nen worden ist (siehe auch Ziffer 4.3), werden RWP-Mittel nicht gewahrt.

7.3
Die NRW.BANK bewilligt die Férdermittel durch Zuwendungsbescheid nach MaBgabe der §§ 23,
44 LHO, der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie dieser Richtlinie.

7.4

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungsmittel sowie fur den Nach-
weis/ die Priifung der Verwendung, die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbeschei-
des und die Ruckforderung der gewahrten Zuwendung nebst Zinsen gelten das Verwaltungsver-
fahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) sowie die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO und die All-
gemeinen Nebenbestimmungen flir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P), soweit nicht
in diesen Richtlinien abweichende Festlegungen getroffen worden sind. Die ANBest-P sind
grundsatzlich unverandert Bestandteil des Zuwendungsbescheides. Rlicknahme und Widerruf
des Zuwendungsbescheides sowie die Riickforderung und die Verzinsung der Zuwendung rich-
ten sich nach §§ 48, 49, 49 a VwVfG NRW.

7.5
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt anteilig entsprechend dem Investitionsfortschritt im Aus-
gabenerstattungsverfahren auf der Grundlage bezahlter Rechnungen (Erstattungsverfahren).

8
In-Kraft-Treten

8.1
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2007 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2013. Sie ist auf alle Antrage
anzuwenden, Uber die nach dem 01.01.2007 entschieden wird.
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8.2
Verlieren Gemeinden mit Ablauf des 31.12.2006 ihre Eigenschaft als Fordergebiet, kénnen die
bisherigen Forderhilfen nur dann weiter gezahlt werden, wenn

8.2.1
die Zuwendung bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens der Gemeinde aus dem Férdergebiet zuge-
sagt worden ist und

8.2.2

die im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben angeschafften oder hergestellten Wirt-
schaftsglter, Gebaudeteile, Ausbauten und Erweiterungen innerhalb von drei Jahren nach dem
Zeitpunkt des Ausscheidens der Gemeinde aus dem Fordergebiet geliefert oder fertig gestellt
werden.

8.3

Forderantrage, die vor dem 01.01.2007 gestellt wurden, kdnnen nur noch bis zum 30. 06 2007
bewilligt werden, wenn vor Beginn des Investitionsvorhabens keine schriftliche Bestatigung der
berechtigten Stelle darlber erteilt wurde, dass die Fordervoraussetzungen vorbehaltlich einer
detaillierten Prifung dem Grunde nach erfiillt waren (siehe Ziffer 4.3).

8.4
Forderzusagen aus Mitteln des NRW-EU-Programm Ziel-2 (EFRE) stehen unter dem Vorbehalt
der Genehmigung des Operationellen Programms durch die Europaische Kommission.

Anlage 1: Gebietskulisse der regionalen Wirtschaftsforderung in NRW

Anlage 2: Antragsbearbeitung und Fdrderentscheidung

(Christa Thoben)

Ministerin flr Wirtschaft, Mittelstand und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen

- MBI. NRW. 2007 S. 23

[1] Definition der Verordnung (EG) Ziffer 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 tGber die
Rwendung der Art. 87 und 88 EG-V auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen
(ABI. EG L 10/33 vom 13. Januar 2001) geandert durch die Verordnung (EG) Nr. 364/2004 (ABI.
EG L 63/22 vom 28. Februar 2004) in der jeweils geltenden Fassung.

[2] Fiir "groBe Investitionsvorhaben" mit forderfahigen Ausgaben tber 50 Mio. EUR gelten die
Einschrankungen der Leitlinien fur staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung (ABI. EG C
54/13 vom 04.03.2006 (Abschn. 4.3).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 16/18


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2007-s23

[3] Einzelfallnotifizierungserfordernis fir groBere Vorhaben (ab 25 Mio. EUR), siehe Art. 6 der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 Giber die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatli-
che Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABI. EG L 10/33 vom 13.01.2001).

[4] Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 tber die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf "De-minimis"-Behilfen (ABI. EG L 10/30 vom 13. Januar 2001,
ersetzt durch Verordnung (EG) — (Verabschiedung durch EG-Kommission ist am 12. Dezember
2006 erfolgt.)
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/18


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/8176-2259-mbl_2007_1-3anl1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/8176-2260-mbl_2007_1-3anl2.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP.NRW) Richtlinie für die Gewährung von Finanzierungshilfen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie v. 15.12.2006 -302-31-01 

	Anlagen

